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die Vorladung derselben zum persönlichen Er¬

scheinen vor dem rcquirircnden Gerichte zu

verfügen.

2 ) Die , solchen Zeugen für Reisekosten und,

Versaumniß sofort bey deren Erscheinen zu

entrichtende , Gebühr ist von dem rcquirirtcn

Gerichte , nach dem Grundsätze , daß sie voll¬

ständig entschädigt werden müssen , jedoch nach

Billigkeit und mit Zurückweisung aller unan¬

gemessenen und übertriebenen Forderungen , zu

bestimmen.

Die Bestimmung dieser Entschädigung

muß zeitig vor dem Productions - Termin in

dem Schreiben , durch welches die Citation

der Zeugen bescheinigt wird , dem rcquiriren-

den Gerichte mitgetheilt werden.

4 ) Der , von dem reguirirten Gerichte un-

vermögendenZeugen , zur Bestreitung der Reise¬

kosten , etwa geleistete Vorschuß ist demselben

von dem requirirenden Gerichte auf desfallsi 'ge

Benachrichtigung sofort zu erstatten.

2 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 8ten Januar xubl . izten Ja¬

nuar  182I»

Aufhebung der Boy der vorgerückten Iahrszeit und bey

unterm 2g stkN h ^ hinsichtlich des Gesundheitszustandes , in

ongeordneten den , vom gelben Fieber heimgcsucht gewesenen,

Quarantaine - Häfen eingegangenen beruhigenden Nachrichten
Maaßregelo.
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